
AGB freenetMobile 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der freenet.de GmbH und der mobilcom Communicationstechnik GmbH
Wichtiger Hinweis:
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen enthalten wichtige Informationen zur Einwil-
ligung des Kunden in die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung seiner personenbezogenen Daten (Teil C  
Ziff. 2) gegenüber der mobilcom Communicationstech-
nik GmbH (mcC) und der freenet.de GmbH (freenet). 

Die nachfolgenden AGB regeln in Teil A die Be-
dingungen unter denen die freenet Onlinedienste 
erbringt, in Teil B die Bedingungen unter denen die 
mcC den dazugehörigen Mobilfunkdienst erbringt 
und in Teil C beiden Vertragsteilen gemeinsame Be-
stimmungen.

 
A freenetMobile Dienste der freenet.de GmbH, 
Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg 
- AG Hamburg HRB 105353 -

1. Geltungsbereich
freenet erbringt sämtliche kostenlose sowie kosten-
pflichtige Dienste, Angebote, Inhalte, Tarife und 
Produkte (allgemein: Leistungen) für freenetMobile 
auf Grundlage dieser AGB, die im Einzelfall durch 
ergänzende AGB sowie Leistungsbeschreibungen 
ergänzt bzw. modifiziert werden. Sofern in den Lei-
stungsbeschreibungen und ergänzenden AGB nichts 
Abweichendes geregelt ist, gilt das Folgende:
2. Vertragsangebot, Vertragsschluss
2.1 Die Nutzung der freenetMobile Dienste kann 
vorbehaltlich gesonderter Regelungen nur erfolgen, 
wenn der Kunde über 18 Jahre alt ist oder die Zustim-
mung seiner gesetzlichen Vertreter vorliegt. Mit der 
Inanspruchnahme der Dienste oder Produkte versi-
chert der Kunde, dass er volljährig ist oder die Zustim-
mung seiner gesetzlichen Vertreter vorliegt.
2.2 Für die Nutzung der von freenetMobile bereitge-
stellten Dienste, Angebote und Inhalte, ist eine Re-
gistrierung des Kunden bei freenet erforderlich. Der 
Kunde hat sämtliche für die Registrierung erforder-
lichen Daten wahrheitsgemäß anzugeben.
2.3 Mit der Registrierung für freenetMobile erhält der 
Kunde automatisch einen zentralen freenet Login-Na-
men und ein Passwort. Nach erfolgreicher Registrie-
rung erwirbt der Kunde die Basic Mitgliedschaft und 
kann insbesondere die kostenlosen Leistungen auf 
den Portalen der freenet in Anspruch nehmen.
2.4 Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einver-
standen, dass ihm sämtliche Informationen bezüglich 
angefragter bzw. bestehender Verträge zwischen dem 
Kunden und freenet durch freenet per E-Mail an eine 
vom Kunden bei Vertragsanmeldung angegebene  
E-Mail-Adresse oder an eine auf Kundenwunsch neu 
eingerichtete freenet E-Mail-Adresse geschickt werden.
2.5 freenet bietet neben den kostenlosen eine Vielzahl 
von kostenpflichtigen Leistungen an. Für die Nutzung 
kostenpflichtiger Leistungen ist jeweils der Abschluss 
weiterer Verträge zwischen dem Kunden und freenet 
erforderlich.
3. Leistungsbestandteile
3.1 Eine Übersicht der von freenet angebotenen 
Leistungen ist einzusehen unter: www.freenet.de/
mitglieder_center/dienste/ 
3.2 Darüber hinaus erhält jeder bei freenet registrier-
te Kunde den freenet Newsletter, der insbesondere 
über Neuigkeiten bei freenet unterrichtet. Newsletter 
können auch Werbung enthalten. Der Kunde erklärt 
sich ausdrücklich mit dem Erhalt des Newsletters 
einverstanden.
3.3 Soweit freenet Dienste und Leistungen unentgelt-
lich erbringt, können diese jederzeit eingestellt wer-
den. Irgendwelche Ansprüche des Kunden ergeben 
sich daraus nicht.
4. Nutzungsbedingungen einzelner Leistungen:
4.1 Content/Foren und Chat
4.1.1 Unter Content Providing im Sinne dieser allge-
meinen Geschäftsbedingungen wird die Bereitstel-
lung sowie Einspeisung von Inhalten in das Internet 
sowie die Versendung von Newslettern durch freenet 
per E-Mail an die Kunden verstanden.
4.1.2 freenet stellt dem Kunden unterschiedliche so-
wohl kostenlose als auch kostenpflichtige Chat-Dien-
ste zur Verfügung. Der genaue Inhalt und Umfang der 
vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der jeweiligen 
Leistungs- bzw. Produktbeschreibung. freenet behält 
sich vor, den Leistungsumfang jederzeit zu erweitern, 
insbesondere Erweiterungen vorzunehmen, die der 
Sicherung der Funktionalität oder der Weiterentwick-
lung des Dienstes dienen.
4.1.3 Sämtliche Inhalte der Internetseiten und News-
letter von freenet unterliegen dem Urheberrecht von 
freenet bzw. deren Lizenzgebern. Der Kunde ist ledig-
lich berechtigt, die Inhalte in der von freenet zur Ver-
fügung gestellten Form bestimmungsgemäß einzuse-
hen. Im Übrigen behält sich freenet alle Rechte vor. 
Insbesondere dürfen Nachdruck, Aufnahme in On-
linedienste und Internet sowie Vervielfältigungen auf 
Datenträgern, sowie Ausdrucke nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung von freenet erfolgen; Aus-
nahme bei persönlichem Gebrauch. Eine Verlinkung 
auf die Internetseiten von freenet dergestalt, dass 
neben den Internetseiten noch andere Inhalte für den 
Benutzer auf dem Bildschirm erscheinen (z.B. durch 
so genannte Frames) oder der Eindruck entsteht, die 
Internetseiten von freenet seien einem Dritten zure-
chenbar (sog. Deeplinks) bedarf ebenfalls der vorhe-
rigen schriftlichen Zustimmung von freenet.
4.1.4 freenet behält sich das Recht vor, Inhalte aus 
den Diskussionsforen ohne vorherige Benachrichti-

gung des Kunden zu entfernen, wenn begründeter 
Verdacht besteht, dass diese rechtswidrig sind bzw. 
Dritte gegenüber freenet die Rechtswidrigkeit von 
Inhalten behaupten, die Inhalte anstößig oder feind-
selig sind, gegen die guten Sitten der allgemeinen 
öffentlichen Kommunikation verstoßen oder die ge-
regelte Kommunikation der Kunden untereinander 
erschweren. Dazu kann auch gehören, dass ein Forum 
zu voll und damit unübersichtlich wird. freenet ist 
berechtigt, Kunden bereits nach erstmaliger Verbrei-
tung von derartigen Inhalten von der Benutzung des 
Diskussionsforums bzw. den freenet Login Namen für 
die Nutzung des Chatprogramms zu sperren.
4.1.5 Der Vertrag über die Nutzung kostenpflichtiger 
Dienste wird mit der vom Kunden gewählten Min-
destlaufzeit geschlossen. Er ist jeweils mit einer Frist 
von zwei Wochen zum Ablauf der Mindestlaufzeit 
kündbar. Erfolgt eine Kündigung nicht, verlängert sich 
der Vertrag automatisch um die vereinbarte Mindest-
laufzeit. Die Kündigung des Kunden hat schriftlich 
(nicht in elektronischer Form) per Post oder per Fax 
zu erfolgen. 
4.1.6 Nach Kündigung eines kostenpflichtigen Chat-
Produkts erfolgt mit Ablauf des Vertrages eine 
automatische Umstellung auf das kostenlose Chat-
Produkt.
4.1.7 Wird der freenet-Login Name eines Kunden auf 
Grund eines Vertragsverstoßes nach Ziff. 4.1.4 ge-
sperrt, entbindet dies den Kunden eines kostenpflich-
tigen Chat-Dienstes nicht von der Kostenpflicht für 
die vereinbarte Mindestlaufzeit. Dem Kunden bleibt 
der Nachweis vorbehalten, eine Sperrung sei zu Un-
recht erfolgt.
4.2 „Meine Homepage“
4.2.1 Der Dienst „Meine Homepage“ gilt ausschließ-
lich für Privatpersonen. freenet behält sich vor, sol-
chem Web-Auftritt zu widersprechen, der Angebote 
enthält, die in Konkurrenz zu freenet oder mit ihr ver-
bundener Unternehmen stehen. In diesem Fall steht 
freenet ein fristloses Kündigungsrecht aus wichtigem 
Grund gegen den Betreiber des Internet-Auftritts zu. 
Um den Missbrauch zu verhindern, hat im Rahmen der 
Anmeldung für den Dienst „Meine Homepage“ eine 
weitere Registrierung des Kunden zu erfolgen. Der 
Kunde sichert freenet zu, dass sämtliche Inhalte, die 
über den Dienst „Meine Homepage“ von freenet ins 
Internet gestellt werden, frei von Schutzrechten Drit-
ter sind und keine strafbaren oder in sonstiger Weise 
rechtswidrigen Inhalte aufweisen. Der Kunde stellt 
freenet insoweit von jeglichen Ansprüchen aufgrund 
durch ihn begangener schadensursächlicher Verlet-
zungen der Rechte Dritter frei.
4.2.2 freenet ist berechtigt, die Homepage ohne Zu-
stimmung des Kunden zu sperren bzw. zu löschen, 
soweit die Inhalte rechtswidrig sind oder die Möglich-
keit der Rechtswidrigkeit besteht.
4.3 E-Mail
4.3.1 freenet stellt neben der Basic Mitgliedschaft wei-
tere E-Mail-Produkte zur Verfügung. Inhalt und Um-
fang ergeben sich aus der jeweiligen Leistungs- bzw. 
Produktbeschreibung.
4.3.2 freenet weist darauf hin, dass es nicht möglich 
ist, gänzlich auszuschließen, dass über den Internet-
dienst von freenet versandte und empfangene E-Mails 
von Dritten abgefangen werden. freenet übernimmt 
für Schäden, die durch das unbefugte Abhören und/
oder Aufzeichnen von E-Mails verursacht sind, eine 
Haftung nur gemäß Teil C Ziff. 1.
4.3.3 freenet kann zum Schutz der Kunden und der In-
frastruktur vor unverlangt zugesandten Massenmails 
(Spam) den Empfang und die Zustellung von E-Mails 
ablehnen, wenn aufgrund eines automatisierten 
Prüfverfahrens eine nicht unerhebliche Wahrschein-
lichkeit dafür besteht, dass es sich bei der betroffenen 
Nachricht um Spam handelt. Für hierbei auftretende 
Fehler und daraus resultierende Datenverluste rich-
tet sich die Haftung der freenet nach Teil C Ziff. 1. 
Der Kunde erhält keine Mitteilung über abgelehnte 
E-Mails. Der Mailserver des Absenders wird von der 
Ablehnung der E-Mail durch ein elektronisches Signal 
informiert.
4.3.4 freenet haftet für Eingriffe Dritter in das Kun-
den-Adressbuch des freenet E-Mail-Produkts oder für 
den Verlust oder die Zerstörung von Adressdaten nur 
gemäß Teil C Ziff. 1.
4.3.5 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die in 
dem jeweiligen Tarif vorgesehene maximale Kapazität 
nicht überschritten wird. Der Kunde wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass freenet nach Erreichen der 
entsprechenden Kapazitäten für den Kunden einge-
hende E-Mail Nachrichten nicht mehr annimmt, son-
dern diese ohne Benachrichtigung des Kunden an den 
Absender zurücksendet.
4.3.6 Die Nutzung von freenet E-Mail-Produkten ge-
schieht auf eigenes Risiko des Kunden. Werden die 
Dienste des kostenlosen freenet E-Mail-Produkts  
180 Tage nicht genutzt, wird das Postfach nach Ablauf 
dieser Zeit automatisch gelöscht. Einträge, die sich zu 
dieser Zeit noch in dem Mailkonto befanden, sind da-
mit unwiderruflich verloren. freenet übernimmt keine 
Haftung für verloren gegangene Informationen.
4.3.7 Auf den Transport von Daten über das Internet 
hat freenet keinen Einfluss, soweit der Fehler außer-
halb des Servers von freenet auftritt. freenet kann 
daher keine Garantie dafür übernehmen, dass ver-
schickte Nachrichten (E-Mail/SMS/MMS/Fax) den 
Empfänger auch erreichen und richtig erreichen und 
haftet für einen aufgrund fehlerhafter Übermittlung 
entstandenen Schaden, sowie für die verschickten 
Inhalte nur im Umfang gemäß Teil C Ziff. 1.

4.3.8 freenet weist daraufhin, dass bei rechtswidrigem 
Gebrauch der E-Mail-Produkte aufgrund gesetzlicher 
Anordnung oder richterlichen Beschlusses die Ver-
pflichtung begründet werden kann, die Inhalte oder 
Daten an die entsprechenden Stellen herauszugeben.
4.3.9 Nach Kündigung eines kostenpflichtigen  
E-Mail-Produkts erfolgt mit Ablauf des Vertrages eine 
automatische Umstellung auf das kostenlose freenet  
E-Mail-Produkt. Bei der Umstellung auf das kosten-
lose freenet E-Mail-Produkt kann der Speicherplatz 
für die Aufnahme der Daten aus dem kostenpflichti-
gen Tarif im Bereich Datenverwaltung und Mailser-
vice nicht mehr ausreichen. Die überschießenden 
Daten aus dem kostenpflichtigen Tarif stehen dem 
Kunden unwiederbringlich nicht mehr zur Verfügung. 
Der Kunde ist gehalten, um eventuelle Datenverluste 
zu vermei-den, im kostenpflichtigen E-Mailprodukt 
vorhandene Daten auf eigenen Speichermedien zu 
sichern. Dem Kunden stehen wegen einer nicht recht-
zeitig vorgenommenen Datensicherung keine Rechte 
gegen freenet zu.
5. Urheberrecht, Lizenzvereinbarungen
5.1 Rechteinhaber der dem Kunden zur Verfügung 
gestellten Programme ist freenet oder einer ihrer 
Geschäftspartner, der freenet zum Weitervertrieb der 
Programme ermächtigt hat.
5.2 Für die Dauer des jeweiligen Vertragsverhältnisses 
erhält der Kunde von freenet ein nicht ausschließ-
liches Recht zur Nutzung der Programme (Lizenz). Der 
Begriff „Programm“ umfasst das Originalprogramm, 
alle Vervielfältigungen sowie Teile des Programms, 
letzteres selbst dann, wenn diese mit anderen Pro-
grammen verbunden sind.
5.3 Das Nutzungsrecht endet mit Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses zwischen freenet und dem Kunden. 
Sollte die Lizenzvereinbarung zwischen freenet und 
dem jeweiligen Programmhersteller vorzeitig enden, 
entfällt das Nutzungsrecht des Kunden ebenfalls. In 
diesem Fall wird freenet dem Kunden bereits im Vo-
raus gezahlte Entgelte für die Nutzung der Software 
erstatten.
5.4 Der Kunde verpflichtet sich sicherzustellen, dass 
jeder, der das entsprechende Programm nutzt, diese 
Lizenzvereinbarung einhält. Der Kunde darf das Pro-
gramm nur auf einem Rechner nutzen. Mitgeteilte 
Aktivierungscodes hat der Kunde geheim zu halten. 
Eine „Nutzung“ des Programms liegt vor, wenn sich 
das Programm im Hauptspeicher oder auf einem Spei-
chermedium eines Computers befindet.
5.5 Der Kunde darf Datensicherung nach den Regeln 
der Technik betreiben und hierfür die notwendigen Si-
cherungskopien der Programme erstellen. Sofern das 
Handbuch auf Datenträger vorliegt, darf es auf Papier 
ausgedruckt werden. Der Kunde darf Urheberrechts-
vermerke von freenet bzw. der weiteren Lizenzinhaber 
nicht verändern oder entfernen. Der Kunde ist nicht 
berechtigt, das Programm in anderer Weise als hierin 
beschrieben zu nutzen, zu kopieren, zu bearbeiten, 
zu übertragen, in eine andere Ausdrucksform umzu-
wandeln (Reverse-Assemble-Reverse-Compile) oder 
in anderer Weise zu übersetzen, sofern eine solche 
Umwandlung nicht durch ausdrückliche gesetzliche 
Regelungen unabdingbar vorgesehen ist. Er ist nicht 
berechtigt, das Programm zu vermieten, zu verleasen 
oder Unterlizenzen zu vergeben.
5.6 Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen des 
Programmherstellers. freenet weist ausdrücklich da-
rauf hin, dass im Rahmen der Installation sowohl die 
Lizenzbestimmungen des Programmherstellers als auch 
die Software-Lizenzvereinbarung bestätigen muss.
5.7 Soweit freenet an den Kunden Softwareprodukte 
Dritter verkauft, gelten weiterhin die Nutzungsbedin-
gungen des jeweiligen Herstellers.
6. Pflichten des Kunden
6.1 Der Kunde ist verpflichtet, die bei der Registrierung 
erforderlichen personenbezogenen Daten wahrheits-
gemäß auszufüllen. Sollten sich die bei der Registrie-
rung anzugebenden Stammdaten oder Zahlungsdaten 
während der Laufzeit bestehender Verträge ändern, 
ist der Kunde verpflichtet, dies freenet unverzüglich 
mitzuteilen, indem er eine Änderung der Daten online 
selbst vornimmt.
6.2 Der Kunde hat sämtliche in seine Sphäre fal-
lenden Voraussetzungen zu schaffen, welche für die 
ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen durch 
freenet notwendig sind.
6.3 Der Kunde verpflichtet sich zur rechtmäßigen 
Benutzung der Dienste von freenet. Er versichert 
im Rahmen der Benutzung keine strafrechtlich re-
levanten Inhalte abzurufen oder zu verbreiten so-
wie gegen sonstige Rechte Dritter (insbesondere 
gewerbliche Schutzrechte und Wettbewerbsrecht) 
oder sonstige geltenden Rechtsvorschriften zu ver-
stoßen. Insbesondere untersagt ist die Verbreitung 
von jugendgefährdenden, kinder-/pornografischen, 
extremistischen und rassistischen Inhalten, Virenan-
griffe, Kettenbriefe sowie die Versendung von Spam. 
Auch untersagt ist der Missbrauch der Dienste von  
freenet für einen Eingriff in die Sicherheitsvor-
kehrungen eines fremden Netzwerks, Hosts oder 
Accounts (Cracking, Hacking, sowie Denial of Ser-
vice Attacks). Insbesondere letztere Handlungen 
berechtigten freenet ohne Angabe von Gründen zur 
sofortigen außerordentlichen Kündigung der Ver-
tragsverhältnisse und zur Sperrung des Zugangs zum 
Internet.
6.4 Der Kunde stellt freenet von Ansprüchen Dritter 
aufgrund widerrechtlicher Nutzung des Netzwerkes 
durch den Kunden frei. Der Kunde unterrichtet  
freenet unverzüglich von jeglicher Inanspruchnahme 

Dritter aufgrund einer widerrechtlichen Nutzung des 
Netzwerkes.
6.5 Der Kunde ist verantwortlich für alle Online-Hand-
lungen dritter Personen wenn er absichtlich oder un-
absichtlich, wissentlich oder unwissentlich diesen die 
Benutzung seines Zugangs bzw. seines Login-Namens 
ermöglicht. Der Kunde haftet für jeglichen auftre-
tenden Missbrauch und hat alle anfallenden Kosten 
der unberechtigten Nutzung zu tragen.
6.6 Der Kunde hat seine Verbindungskennung  
(freenet Login-Name, Passwort) geheim zu halten und 
den ordnungsgemäßen Gebrauch sicherzustellen. 
freenet weist darauf hin, dass die Speicherung von 
Passwörtern etc. die Gefahr eines Missbrauchs durch 
Dritte hervorruft. Steht zu befürchten, dass Dritte 
unberechtigt Kenntnis vom Passwort etc. erlangt ha-
ben, so ist der Kunde verpflichtet, freenet unverzüg-
lich darüber zu informieren und die Änderungen der 
entsprechenden Daten zu veranlassen oder soweit 
möglich selbst vorzunehmen. Die Kosten für die Sper-
rung oder Änderung der Verbindungskennung hat der 
Kunde zu tragen, soweit er für die Notwendigkeit der 
Sperrung oder Änderung verantwortlich ist.
6.7 freenet nimmt regelmäßig Datensicherungen vor, 
kann jedoch nicht garantieren, dass ein Backup für alle 
Daten des Kunden erfolgt. Der Kunde nimmt dies zur 
Kenntnis und wird selbst für die regelmäßige Siche-
rung seiner Daten Sorge tragen. freenet übernimmt 
keine Haftung für den Verlust von Eintragungen und 
Daten des Kunden.
6.8 Erlangt freenet von einer unerlaubten Handlung 
des Kunden Kenntnis oder wird freenet nach von ei-
ner vermeintlich unerlaubten Handlung durch Dritte 
in Kenntnis gesetzt, wird freenet im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen die personenbezogenen 
Daten an die Strafverfolgungs- und Ordnungsbehör-
den weitergeben. Sollte zuvor aufgrund von Rechts-
vorschriften eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
der Übermittlung oder der beanstandeten Handlung 
durch freenet erforderlich sein, wird freenet diesem 
nachkommen.
6.9 Der Kunde ist nicht berechtigt, die Leistungen von 
freenet Dritten entgeltlich zu Nutzung zu überlassen, 
es sei denn, freenet hat die Überlassung vorher aus-
drücklich genehmigt. Dritte sind auch verbundene 
Unternehmen im i.S.d. §§ 15 ff. Aktiengesetz.
6.10 Verstößt der Kunde schuldhaft gegen seine 
vertraglichen Pflichten, ist freenet berechtigt, den 
freenet Login-Namen zu sperren. Die Sperre entbin-
det den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur 
Zahlung der Grundentgelte. Bei groben Verstößen 
behält sich freenet das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung vor.
7 Preise und Zahlungen
7.1 Die für die Inanspruchnahme der kostenpflichtigen 
Leistungen anfallenden Entgelte bestimmen sich nach 
den jeweils gültigen Preisen. Diese ergeben sich aus 
der jeweiligen Leistungs- bzw.Produktbeschreibung.
7.2 Im Rahmen eines Dienstes vereinbarte Pauschalen 
bzw. Grundgebühren sind, soweit nichts anderes ver-
einbart, monatlich im Voraus zur Zahlung in EURO fäl-
lig. Entgelte für nutzungsabhängige Leistungen sind 
mit Erbringung der Leistung fällig. Ihre Abrechnung 
erfolgt jeweils zu Beginn eines Rechnungsmonats 
über die in dem vergangenen Rechnungsmonat an-
gefallenen Entgelte. Soweit nicht ausdrücklich anders 
bestimmt, verstehen sich alle Preise inklusive der ge-
setzlichen Umsatzsteuer, soweit sie anfällt.
7.3 Die Zahlungspflicht besteht auch für Beträge, die 
durch befugte oder unbefugte Nutzung der freenet 
Dienste durch Dritte entstanden sind, soweit der 
Kunde diese zu vertreten hat. Zu vertreten hat er jede 
Nutzung, die er in zurechenbarer Weise ermöglicht 
oder gestattet hat.
7.4 Kostenpflichtige Verträge werden soweit nicht 
ausdrücklich abweichend vereinbart unter der Bedin-
gung geschlossen, dass der Kunde mit der Teilnahme 
am Lastschriftverfahren einverstanden ist und eine 
gültige Einzugsermächtigung erteilt hat bzw. seine 
vollständigen Kreditkartendaten zur Abrechnung der 
Entgelte über Kreditkarte mitgeteilt hat. Die dem 
Kunden zur Verfügung gestellten Zahlungsmöglich-
keiten ergeben sich aus dem jeweiligen Bestellpro-
zess. In jedem Fall hat der Kunde die erforderlichen 
Daten bei dem jeweiligen Vertragsschluss anzugeben. 
Durch Angabe der Bankverbindung ermächtigt der 
Kunde freenet zur Einziehung der fälligen Entgelte. 
In dem Fall, dass eine Abbuchung oder Einziehung 
der Entgelte (z.B. auf Grund vorzeitigem Widerruf der 
Einzugsermächtigung, einer Auflösung oder Sperre 
des angegebenen Kontos oder auf Grund des Ablaufs 
der Kreditkarte, ohne Angabe einer alternativen Ein-
zugsermächtigung bzw. einer anderen Bankverbin-
dung oder Kreditkarte) fehlschlägt oder nicht möglich 
ist, kann freenet den zentralen freenet Login-Namen 
sperren.
7.5 Gebühren für durch den Kunden zu vertretende 
Rücklastschriften oder für nicht gedeckte Kreditkar-
ten hat der Kunde zu tragen. Für jeden Fall werden 
Bearbeitungsgebühren in Höhe von € 10,00 fällig. 
Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, ein 
Schaden sei überhaupt nicht oder in niedrigerer Höhe 
entstanden.
7.6 Bei Widerruf der Einzugsermächtigung, bei einer 
Rücklastschrift, auf ausdrücklichen Wunsch des Kun-
den oder bei sonstigen Veränderungen im Zahlungs-
ablauf kann freenet die Inkassoart auf Rechnungs-
zahler umstellen. Für den höheren Aufwand werden 
zusätzliche Kosten in Höhe von € 2,90 (inkl. MwSt.) 
pro Rechnungsstellung berechnet. Die Rückumstel-



lung von Rechnungszahler auf Lastschriftzahler er-
folgt nur nach schriftlichem Antrag.
7.7 Eventuelle Rückerstattungsansprüche des Kunden 
wegen zuviel gezahlter Beträge, Doppelzahlungen 
usw. werden dem Rechnungskonto des Kunden gut-
geschrieben und mit der nächst fälligen Forderung 
verrechnet.
7.8 Leistet der Kunde auf Rechnungen von freenet nur 
Teilbeträge und sind in der Rechnung auch Entgelte 
Dritter enthalten, so wird die Zahlung zuerst auf For-
derungen von freenet angerechnet, sofern der Kunde 
keine andere Zweckbestimmung trifft.
7.9 freenet behält sich vor, eine Rechnung über einen 
Kleinstbetrag nicht zu Ihrem turnusgemäßen näch-
sten Abrechnungszeitpunkt zu erstellen, sondern di-
ese Rechnungsposten innerhalb der beiden folgenden 
Abrechnungszeiträume in Rechung zu stellen.
7.10 Werden bei Vertragsschluss Monate ohne Grund-
gebühr vereinbart, werden diese Leistungen von 
freenet zum Vertragsende erbracht, falls nicht anders 
geregelt.
7.11 freenet behält sich, im Interesse und zum Schutz 
des Kunden, das Recht zur vorübergehenden Sper-
rung des freenet Login-Namens bzw. des jeweiligen 
Dienstes für den Fall vor, dass ein sprunghafter An-
stieg der Verbindungskosten vorliegt oder dass im 
Zusammenhang mit der angegebenen Kontoverbin-
dung der Verdacht einer Straftat besteht. freenet ist 
zu einer entsprechenden vorübergehenden Sperrung 
jedoch nicht verpflichtet.
7.12 Einwendungen gegen die Rechnung hat der Kunde 
innerhalb von acht Wochen ab Zugang der Rechnung 
in Textform gegenüber freenet anzuzeigen. Das Un-
terlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Geneh-
migung. freenet wird den Kunden in den Rechnungen 
auf die Folgen einer unterlassenen rechtzeitigen An-
zeige besonders hinweisen. Gesetzliche Ansprüche 
des Kunden bei begründeten Einwendungen bleiben 
unberührt.
7.13 Die Berechnung und/oder der Einzug der vertrag-
lich angefallenen Entgelte erfolgt im Namen und auf 
Rechnung von freenet, von verbundenen Unterneh-
men des freenet-Konzerns oder in Abhängigkeit vom 
Produkt  durch die Deutsche Telekom AG.
8. Verzug
8.1 Gerät der Kunde mit der Entgeltzahlung in Verzug, 
kann freenet den freenet Login-Namen bzw. einzelne 
Dienste sperren. Die Sperre darf nur aufrechterhalten 
werden, solange der Grund für die Sperre fortbe-
steht. Die Sperre entbindet den Kunden nicht von 
seiner Verpflichtung zur Zahlung der Grundentgelte 
und wird aufgehoben oder unterbleibt, falls gegen 
die Rechnung begründete Einwendungen erhoben 
werden und der Durchschnittsbetrag der letzten un-
strittigen Rechnung bezahlt oder eine Stundungsver-
einbarung getroffen worden ist.
8.2 Gerät der Kunde für zwei aufeinander folgende 
Monate mit der Zahlung der Entgelte oder eines nicht 
unerheblichen Teils dieser Entgelte oder in einem 
längeren Zeitraum mit der Zahlung eines Entgeltes 
in Höhe von zwei monatlichen Rechnungsbeträgen in 
Verzug, so kann freenet das Vertragsverhältnis ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. freenet behält sich die 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor. 
Dem Kunden bleibt es vorbehalten, einen geringeren 
als den geltend gemachten Schaden nachzuweisen.
8.3 Im Falle des Zahlungsverzuges ist freenet be-
rechtigt, Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen 
Zinssatzes zu fordern. Falls freenet ein höherer Ver-
zugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist freenet 
berechtigt, diesen geltend zu machen. Darüber hinaus 
ist freenet berechtigt, die durch Zahlungsverzug ent-
standenen Bearbeitungsgebühren/Mahngebühren zu 
berechnen. Dem Kunden bleibt es vorbehalten, einen 
geringeren als den geltend gemachten Verzugsscha-
den nachzuweisen.
9. Kündigung
9.1 Die für die einzelnen Leistungen geltenden 
Kündigungsfristen und Mindestlaufzeiten sind den 
Leistungsbeschreibungen des jeweiligen Produktes 
zu entnehmen. Ist keine feste Vertragslaufzeit ver-
einbart, gelten die Verträge auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. 
9.2 Soweit in den Leistungsbeschreibungen keine an-
deren Kündigungsfristen definiert sind, ist eine Kün-
digung immer mit einer Frist von einem Monat zum 
Ablauf eines Kalendermonats möglich, jedoch nicht 
vor Ablauf einer vereinbarten Mindestlaufzeit. Wird 
ein Vertrag mit vereinbarter Mindestlaufzeit nicht 
rechtzeitig vor Ablauf der Mindestlaufzeit gekündigt, 
verlängert er sich automatisch jeweils um die verein-
barte Folgelaufzeit.
9.3 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, hat 
jede Kündigung schriftlich (nicht in elektronischer 
Form) per Post oder per Fax zu erfolgen. Die Kündi-
gung ist zu richten an freenetMobile Service Team, 
Postfach 2120, 24020 Kiel oder per Telefax an 0180 
– 50 10 630 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, abwei-
chender Mobilfunktarif).
10. Haftung
Für sämtliche kostenlosen und kostenpflichtigen 
Dienste der freenet gelten die Haftungsregelungen 
gemäß Teil C Ziff. 1.
11. Schlussbestimmung
Die Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesem 
Vertrag auf einen oder mehrere Dritte durch eine Par-
tei ist nur mit vorheriger Zustimmung der jeweils an-
deren Partei zulässig. Ungeachtet des vorstehenden 
Übertragungsverbots ist es freenet gestattet, diesen 
Vertrag an ein mit der freenet.de GmbH i.S.v. §§ 15 ff. 
AktG verbundenes Unternehmen zu übertragen. 

B freenetMobile Mobilfunkdienste der mobilcom 
Communicationstechnik GmbH (mcC)
Die mobilcom Communicationstechnik GmbH, Hol-
lerstraße 126, 24782 Büdelsdorf (Amtsgericht Flens-
burg, HRB 0794 SL) stellt den Mobilfunkdienst als Teil 
des Produktes freenetMobile aufgrund der nachfol-
genden AGB zur Verfügung.

1. Allgemeines
1.1 Vor Annahme des Antrages des Kunden zur Teil-
nahme am Mobilfunkdienst freenetMobile behält sich 
mcC vor, 
1.1.1 Auskünfte im Rahmen einer Bonitätsprüfung 
einzuholen s. Teil C Ziff. 3;
1.1.2 die Annahme des Antrages abzulehnen, wenn der 
Antragsteller mit den Verpflichtungen aus anderen 
bestehenden oder früheren Kundenverhältnissen mit 
freenet-Konzernunternehmen im Rückstand ist oder 
unrichtige Angaben macht, die für die Beurteilung 
seiner Kreditwürdigkeit von Bedeutung sind.
1.1.3 die vertraglichen Leistungen von einer durch den 
Kunden zu erbringenden angemessenen Sicherheits-
leistung für jeden Anschluss vor Freischaltung abhän-
gig zu machen. Verfügt der Kunde nicht über die zur 
Bonitätsprüfung erforderlichen Unterlagen (persön-
liche EC- oder Kreditkarte), wird Sicherheit in Form ei-
ner unbefristeten Bankbürgschaft oder Bareinzahlung 
auf ein von mcC zu benennendes Konto gefordert. 
Die Sicherheitsleistung ist im Falle des Verzuges bei 
Unterdeckung auf Anforderung von mcC durch den 
Kunden zu erhöhen.
1.2 Die überlassene SIM-Karte bleibt Eigentum der 
mcC.
1.3 mcC ist berechtigt, den Anschluss insbesondere 
zum Schutz des Kunden zu sperren wenn,
1.3.1 ein stark auffälliges Nutzungsverhalten registriert 
wird (besonders Auslands-/Roaminggespräche) oder 
eindeutig der Verdacht des Anschlussmissbrauchs 
besteht. mcC kann eine Sicherheitsleistung gem. Teil 
B Ziff. 1.1.3 erheben, bevor der Anschluss nach der ge-
nannten Sperrung wieder frei geschaltet wird.
1.3.2 die Voraussetzungen aus Teil B Ziff. 4.7 vor
liegen,
1.3.3 Teil B Ziff. 6 verletzt wird,
1.3.4 die Post an die vom Kunden benannte Adresse 
unzustellbar zurückkommt, bis zur Ermittlung einer 
neuen postzustellungsfähigen Anschrift. 
Der Aufwand wird dem Kunden in Rechnung gestellt. 
Es bleibt dem Kunden vorbehalten, einen geringeren 
Schaden nachzuweisen. 
1.4 Eine Entsperrung von Anschlüssen kann immer nur 
werktäglich montags bis freitags in der Zeit von 8.00 
bis 18.00 Uhr erfolgen.
2. Vertragsdauer
2.1 Das Vertragsverhältnis beginnt, wenn der Kunden-
antrag ausgefüllt und unterschrieben der mcC zugeht 
und mcC die Annahme des Antrages schriftlich bestä-
tigt oder die SIM-Karte freischaltet. Der Kunde ist an 
seinen Antrag 6 Wochen nach Absendung gebunden.
2.2 Die Mindestdauer des Vertragsverhältnisses be-
trägt 24 Monate. Die Laufzeit verlängert sich um je-
weils ein Jahr, wenn der Vertrag nicht drei Monate vor 
Ablauf des betreffenden Zeitraumes schriftlich vom 
Kunden oder mcC gekündigt wird.
2.3 Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wich-
tigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund 
für mcC liegt insbesondere dann vor, wenn
2.3.1 der Kunde Dienstleistungen der mcC missbräuch-
lich gemäß Ziffer 5.3 in Anspruch nimmt oder wenn ein 
dahingehender Tatverdacht besteht,
2.3.2 der Kunde seine Zahlungen nach entsprechender 
Ankündigung einstellt, oder nach Verzugseintritt of-
fene Rechnungsbeträge in nicht unerheblicher Höhe 
grundlos nicht begleicht. mcC behält sich die Geltend-
machung von Schadensersatzansprüchen vor. Dem 
Kunden bleibt es vorbehalten, einen geringeren als 
den geltend gemachten Schaden nachzuweisen.
2.3.3 der Kunde bei seinen Gläubigern ein Schulden-
moratorium anstrebt,
2.3.4 gegen den Kunden ein Verfahren zur Abgabe 
der eidesstattlichen Versicherung eingeleitet, über 
sein Vermögen ein Vergleichs- oder Insolvenzverfah-
ren eröffnet wird oder er die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens beantragt hat, oder in den Vermögens-
verhältnissen des Kunden eine sonstige wesentliche 
Verschlechterung eintritt, die befürchten lässt, dass 
dieser seinen Verpflichtungen zeitweise oder dauernd 
nicht nachkommen kann, es sei denn, er leistet nach 
Aufforderung innerhalb von 10 Tagen eine angemes-
sene Sicherheitsleistung,
2.4 Mit der außerordentlichen Kündigung werden 
sämtliche Forderungen und Ansprüche aus dem Ver-
tragsverhältnis sofort fällig. Der Kunde hat alle bei der 
Abwicklung des Vertragsverhältnisses entstehenden 
Kosten zu tragen. Der Nachweis eines geringeren 
Schadens bleibt dem Kunden vorbehalten.
3. Leistungsumfang
3.1 mcC stellt dem Kunden im Rahmen der vorhan-
denen technischen und betrieblichen Möglichkeiten 
Mobilfunkdienste zur Verfügung. mcC überlässt dem 
Kunden zur Nutzung dieser Leistungen eine SIM-
Karte, die mit der Identifikationsnummer PIN und der 
Entsperrnummer PUK codiert ist.
3.2 Die Mobilfunkleistungen sind räumlich auf den 
Empfangs- und Sendebereich der jeweiligen im Netz 
der Bundesrepublik Deutschland betriebenen Sta-
tionen beschränkt. Einschränkung des räumlichen 
Bereiches werden die Netzbetreiber allenfalls vorü-
bergehend und nur bei entsprechender technischer 
Notwendigkeit vornehmen. mcC behält sich das Recht 
zur zeitweiligen Beschränkung der Mobilfunkdienste 
bei Kapazitätsengpässen in den Betreibernetzen, bei 
Störungen wegen technischer Änderungen an den An-
lagen der Betreiber, insbesondere Verbesserung des 
Netzes, Änderungen der Standorte der Anlagen, An-
bindung der Station an das öffentliche Leitungsnetz, 

Betriebsstörungen, Energieversorgungsschwierig-
keiten oder wegen sonstiger Maßnahmen die für ei-
nen ordnungsgemäßen oder verbesserten Betrieb des 
Mobilfunkdienstes erforderlich sind, vor. Störungen 
der Übertragungsqualität durch atmosphärische oder 
ähnliche Bedingungen sind nicht auszuschließen. 
Zeitweilige Unterbrechung und Beschränkung kön-
nen sich ebenfalls auch aus Gründen höherer Gewalt 
ergeben.
3.3 Soweit mcC die jeweilige Störung oder Beschrän-
kung zu vertreten hat und diese länger als 24 Stunden 
andauert, ist der Kunde zur anteiligen Minderung des 
monatlichen Grundpreises berechtigt. Im Übrigen 
sind Schadensersatzansprüche des Kunden vorbehalt-
lich der Haftung gemäß Teil C Ziff. 1 ausgeschlossen.
3.4 Die Kundenbetreuung für freenetMobile wird 
durch den freenetMobile Kundenservice, 99076 Erfurt 
erbracht.
3.5 Der Kunde ist berechtigt, im Ausland Mobilfunk-
dienste ausländischer Mobilfunknetzbetreiber zu 
nutzen, wenn der inländische Netzbetreiber mit dem 
jeweiligen Betreiber entsprechende Vereinbarungen 
geschlossen hat, und dem Kunden von mcC nach 
separater Bonitätsprüfung dafür freigegeben wurde. 
Der Umfang der Roaming-Leistungen bestimmt sich 
nach dem Angebot des jeweiligen ausländischen 
Netzbetreibers. Bei Ablehnung eines Kunden zur 
Teilnahme am Roaming-und Auslandszugang hat der 
Kunde das Recht, innerhalb von einem Monat nach 
Mitteilung der Ablehnung, das Vertragsverhältnis  
außerordentlich zum darauf folgenden Monatsende 
zu kündigen. Will der Kunde das Vertragsverhältnis 
trotz nicht ausreichender Bonität fortführen, aber 
auch für den Roaming- und Auslandszugang frei ge-
schaltet werden, so kann er dies erreichen, indem 
er eine Sicherheit - entsprechend Teil B 1.1.3 - stellt. 
Die Abrechnung der in Anspruch genommenen 
Leistungen der ausländischen Netzbetreiber erfolgt 
aufgrund gesondert festgelegter Tarife der mcC. Eine 
aktuelle International Roaming-Preisliste kann beim 
Kundenservice angefordert werden. mcC behält sich 
Auslandsfreischaltungen für kritische Länder vor, 
ebenso die Benennung der entsprechenden Länder.
3.6 Werden Zusatzleistungen durch andere Anbieter 
erbracht, entsteht ein unmittelbares Vertragsverhält-
nis zwischen dem Kunden und dem anderen Anbieter. 
Die Leistung der mcC beschränkt sich auf die Bereit-
stellung des technischen Zugangs zu dem anderen 
Anbieter. Für Fehlleistungen der von dem Anbieter 
eingesetzten Endgeräte sowie für die Erfüllung von 
dessen Pflichten haftet mcC nicht. Die jeweils aktu-
ellen Preise und Leistungen externer Anbieter können 
in den Listen für sonstige Preise und Leistungen ein-
gesehen bzw. bei mcC angefragt werden.
3.7 mcC legt die Rufnummern mit der Aktivierung der 
SIM-Karte fest.
3.8 mcC behält es sich vor, die Freischaltung be-
stimmter Dienste und Leistungen von einer erwei-
terten Bonitätsprüfung oder einer Sicherheitsleistung 
gem. Teil B Ziff. 1.1.3 abhängig zu machen.
3.9 mcC weist darauf hin, dass in der jeweiligen 
Rechnung nur Gespräche, SMS und Datendienste 
berücksichtigt sind, deren Daten bis zum Tag der Ab-
rechnung zur Verfügung stehen. Von den Netzbetrei-
bern nachträglich gelieferte Daten, insbesondere bei 
Roaming, werden auf einer der nächsten Rechnungen 
berücksichtigt.
3.10 Mit freenetMobile Mail & Surf wird der mobile 
Zugriff auf bei einem Internet Service Provider ein-
gehende E-Mails über ein Blackberry Handheld oder 
ein ähnliches E-Mail-push-fähiges Gerät („Endgerät“) 
ermöglicht. Mail & Surf beinhaltet Empfang und Ver-
sand von E-Mails über das Endgerät sowie Zugriff auf 
einen Account auf einer Blackberry Internet Service 
Plattform (Blackberry Internet Service), über die  
E-Mail-Einstellungen vorgenommen sowie der E-Mail-
Verkehr von und auf das Endgerät abgewickelt wird. 
Die Mail & Surf Flatrate gilt nur für Datenverkehr, der 
in Deutschland über den Blackberry APN abgewickelt 
wird und der bei der Nutzung von E-Mail und Internet 
auf dem Endgerät entstanden ist. Anderer Datenver-
kehr wird gesondert gemäß der jeweils gültigen GPRS 
Preisliste berechnet.
3.10.1 mcC schuldet weder einen unterbrechungsfreien 
Betrieb von Mail & Surf noch eine unterbrechungs-
freie Übermittlung der Daten in korrekter Form oder 
innerhalb eines angemessenen Zeitraumes. E-Mails 
werden mit Anhängen übertragen, wobei jedoch 
nicht alle Formate unterstützt werden. Empfangene 
Anhänge können auf dem Endgerät zwar in Textform 
dargestellt, nicht jedoch bearbeitet werden. Da der 
Mail Account nur in Intervallen auf neue E-Mails über-
prüft wird, ist es möglich, dass diese E-Mails zeitlich 
verzögert auf das Endgerät geleitet werden.
3.10.2 Der Account des Blackberry Internet Services 
kann von mcC beschränkt werden, sofern der vom 
Kunden in Anspruch genommene Dienst hierdurch 
nicht übermäßig eingeschränkt wird und die Be-
schränkung sachlich begründet ist.
3.10.3 Bei der Anmeldung zu Mail & Surf wählt der 
Kunde einen Benutzernamen und Passwort aus, für 
deren Sicherheit und Geheimhaltung der Kunde 
selbst verantwortlich ist. Im Übrigen gilt Teil A Ziffer 
6.6 entsprechend.
3.10.4 Über den E-Mail Dienst eingestelltes oder ver-
sendetes Material kann Beschränkungen bezüglich 
der Größe, Nutzung, Reproduktion, Verbreitung oder 
anderer Auflagen von mcC oder Dritten unterliegen. 
Der Kunde erkennt ausdrücklich an, dass diese Be-
schränkungen gegebenenfalls für die Nutzung Mail & 
Surf oder der Dienste von Dritten gelten, und dass er 
beim Einstellen oder Versenden von solchem Material 
zur Einhaltung dieser Beschränkungen verpflichtet ist.
3.10.5 Der Kunde sichert zu, Mail & Surf nicht in einer 
Weise zu nutzen, die geeignet ist, die Service Platt-
form oder Dienste oder mit dieser Webseite oder die-

sen Diensten verbundene Netzwerke zu beschädigen, 
deaktivieren, überlasten oder zu beeinträchtigen oder 
welche die Nutzung und Inanspruchnahme von Mail & 
Surf oder anderer Dienste durch andere Kunden be-
einträchtigen. Jeder Versuch, durch Hacking, gezielte 
Kennwortsuche oder auf andere Weise unbefugten 
Zugang zum Push-Service oder Diensten, anderen 
Accounts, Computersystemen oder Netzwerken zu 
erlangen, welche mit freenet Mail & Surf verbunden 
sind oder über diese zugänglich gemacht werden, ist 
ausdrücklich untersagt.
3.10.6 Der Kunde trägt dafür Sorge, dass durch den 
Umgang des Kunden mit dem Mail & Surf Account 
keinerlei Beeinträchtigungen für mcC, andere Anbie-
ter, Kunden oder Netze entstehen. Als Beeinträchti-
gungen werden insbesondere alle Verstöße gegen 
Verpflichtungen aus Teil A Ziffer 6.3 gewertet.
3.10.7 mcC behält sich das Recht vor, über den Dienst 
eingestelltes oder versendetes Material rechtswid-
rigen, obszönen oder beleidigenden Inhalts nach ei-
genem Ermessen zu entfernen. mcC behält sich das 
Recht vor, jederzeit Informationen weiterzugeben, 
sofern dies zur Einhaltung geltender Gesetze und an-
derer Vorschriften oder im Rahmen eines Verfahrens 
oder auf Anforderung einer Behörde erforderlich ist.
3.10.8 Unter Nutzung des Push-Service genutzte 
Dienste von Dritten oder über verlinkte Seiten ge-
tätigte Geschäfte mit Dritten werden zwischen dem 
Kunden und dem Dritten vereinbart und sind aus-
schließlich zwischen dem Kunden und den jeweiligen 
Dritten wirksam. mcC übernimmt weder die Verant-
wortung noch die Haftung für solche Geschäfte oder 
Teile davon.
4. Zahlungsbedingungen
4.1 Der Kunde ist zur Zahlung der Beträge gemäß 
den jeweils bei Vertragsschluss oder nach wirksamer 
nachträglicher Änderung gültigen Tarifen und Preis-
listen verpflichtet. Rechnungen werden in der Regel 
monatlich gestellt und per E-Mail an ein vom Kunden 
benanntes E-Mail Konto versandt. Die Abrechnung 
und der Einzug der Rechnungsbeträge erfolgt durch 
die mcC im eigenen Namen. Bei geringen Rechnungs-
beträgen bleibt vorbehalten, Rechnungen in größeren 
Abständen zu stellen.
4.2 Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, alle 
sonstigen Aufwendungen zu erstatten, die durch 
die Verwendung der SIM-Karte entstanden und vom 
Kunden zu vertreten sind, insbesondere auch die Be-
arbeitungskosten z.B. für Rücklastschriften, sonstige 
durch mangelnde Deckung des Kontos entstandenen 
Kosten oder Kosten, die für die vom Kunden zu vertre-
tende Überprüfung der Einrichtungen aufgrund von 
Störungsmeldungen oder Rechnungsbeanstandungen 
entstanden sind. Es bleibt dem Kunden vorbehalten, 
geringere Kosten nachzuweisen.
4.3 Soweit der Kunde Leistungen anderer Netzbetrei-
ber in Anspruch nimmt, finden deren zum Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme gültigen Tarife zzgl. einer Bear-
beitungsgebühr Anwendung.
4.4 Eventuelle Rückerstattungsansprüche des Kun-
den wegen zuviel gezahlter Beträge, Doppelzah-
lungen etc., werden dem Rechnungskonto des Kunden 
gutgeschrieben und mit der nächst fälligen Forderung 
verrechnet.
4.5 Monatliche Grundgebühren, Paket- und Grund-
preise oder Nutzungsgebühren werden mit der je-
weiligen Abrechnung des Vormonats im Voraus fällig. 
Vertragsbestandteil des Mobilfunkvertrages ist die 
Vereinbarung einer Einzugsermächtigung für die mcC 
bzw. die vollständige Angabe der Kreditkartendaten 
zur Abrechnung der Entgelte. Der Kunde ist verpflich-
tet, seinen angegebenen E-Mail-Account regelmäßig 
einzusehen und die Rechnungen abzurufen. Bei Wi-
derruf der Einzugsermächtigung ersetzt der Kunde 
mcC den höheren Aufwand des Inkassos für individu-
elle Rechnungszahlung. Falls der Kunde eine Papier-
rechnung verlangt, hat er eine erhöhte Gebühr zu zah-
len. Der Preis pro Rechnungsstellung ergibt sich aus 
der Preisliste „Sonstige Preise und Leistungen“, die 
ebenfalls Vertragsbestandteil ist. Soweit dem Kunden 
Aufwendungen für entstandene Verwaltungskosten 
berechnet werden, bleibt es dem Kunden vorbehal-
ten, geringere Kosten nachzuweisen.
4.6 Im Falle des Zahlungsverzuges werden vorbehalt-
lich der Geltendmachung eines weiteren Verzugs-
schadens Verzugszinsen in Höhe des tatsächlichen 
Zinsschadens der mcC, mindestens jedoch in Höhe 
von 5% über dem Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank berechnet. Dem Kunden bleibt es vor-
behalten, eine geringere Höhe des Zinsschadens 
nachzuweisen. Wir behalten uns vor, für Mahnungen 
eine Bearbeitungspauschale im üblichen Rahmen zu 
berechnen. Dem Kunden bleibt es unbenommen, ei-
nen geringeren Schaden nachzuweisen.
4.7 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe von min-
destens € 20,- ist mcC berechtigt, die vertraglichen 
Leistungen einzustellen, insbesondere sämtliche 
Mobilfunkanschlüsse des Kunden auf seine Kosten 
zu sperren, bis der Kunde seine fälligen Verbindlich-
keiten gezahlt und/oder angemessene Sicherheit ge-
mäß Teil B 1.1.3 geleistet hat. Der Kunde bleibt in die-
sem Fall verpflichtet, die monatlichen Gebühren und 
Grundpreise gemäß Teil B 4.5 zu zahlen. Die Kosten 
des Sperrens/Entsperrens sind vom Kunden gemäß 
gültiger Tarif- bzw. Preisliste zu tragen. Dem Kunden 
bleibt es vorbehalten, einen geringeren als den gel-
tend gemachten Schaden nachzuweisen. 
4.8 Bei Verbindungen zu externen Online-Diensten, 
erhält der Kunde getrennte Rechnungen. Die etwai-
ge Online-Dienste Gebühr wird über den entspre-
chenden Provider berechnet.
5. Wesentliche Vertragspflichten des Kunden
5.1 Änderungen der notwendigen persönlichen Daten 
sowie im Falle des Lastschrifteinzugsverfahrens, der 
Bankverbindung und bei Firmenänderungen der Fir-
menrechtsform und des Geschäftssitzes sind unver-



züglich anzuzeigen.
5.2 Ein Abhandenkommen der SIM-Karte ist dem 
Kundendienst unverzüglich per Telefon anzuzeigen. 
Der Kunde ist verpflichtet, im Falle des Diebstahls 
unverzüglich bei der Polizeistelle des Verlustortes 
Anzeige zu erstatten. Eine telefonische Mitteilung hat 
der Kunde unverzüglich schriftlich zu bestätigen. mcC 
wird die vom Kunden benannte Karte sperren. Der 
Kunde haftet bis zur Verlustmeldung bei der mcC für 
die bis dahin angefallenen Gebühren, es sei denn, er 
hat den Verlust nicht zu vertreten. Die Grundgebühr 
wird weiterhin berechnet. Unterlässt der Kunde die 
unverzügliche Meldung, haftet er für Schäden, die bei 
rechtzeitiger Meldung vermieden worden wären. Bei 
Verlust der Karte und für die Ersatzkarte werden Ge-
bühren berechnet, die sich nach der jeweils gültigen 
Tarifliste richten.
5.3 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass das für 
die Inanspruchnahme der Leistungen verwendete 
Endgerät und die SIM-Karte ordnungsgemäß und 
nicht missbräuchlich benutzt wird. Insbesondere 
darf keine rechtswidrige Kontaktaufnahme durch 
Telekommunikationsmittel erfolgen (§ 238 StGB) und 
nicht gegen sonstige Rechte Dritter oder sonstige 
geltende Rechtsvorschriften verstoßen werden.  Der 
Kunde ist verpflichtet, vor der Inanspruchnahme der 
Leistung „Rufumleitung“ sicherzustellen, dass der 
Inhaber desjenigen Anschlusses, zu dem die Anrufe 
weitergeleitet werden, damit einverstanden ist. So-
weit der Kunde die ihm ausgehändigte SIM-Karte 
Dritten zur Benutzung überlässt, hat er diese auf die 
vorgenannte Verpflichtung hinzuweisen. Ungeachtet 
dessen darf der Kunde die SIM-Karte nur für Verbin-
dungen über die Vermittlungs- und Übertragungssy-
steme der von mobilcom angebotenen Netze nutzen, 
nicht zur Weiterleitung von durch Dritte hergestellte 
Verbindungen über Vermittlungs- oder Übertra-
gungssysteme. Unzulässig sind Verbindungen, die 
hauptsächlich dazu dienen, über die Verbindung an 
sich einen finanziellen Vorteil zu erlangen oder einem 
Dritten zu verschaffen.
5.4 Eine Weitergabe der SIM-Karte darf nicht gewerb-
lich erfolgen. Sie darf nur in Mobilfunkendgeräten, 
insbesondere nicht in stationären Geräten, gleich 
welcher Art, verwendet werden.
5.5 Die PIN-Nummer darf nicht abgeschaltet, zusam-
men mit dem Telefon aufbewahrt und auch nicht an 
Dritte weitergegeben werden.
6. Rufnummernportabilität (MNP)
6.1 Mit Beendigung des Mobilfunkvertrages darf der 
Kunde seine Rufnummer zu einem anderen Telekom-
munikationsanbieter mitnehmen. Dem Kunden ist 
bewusst, dass es bei der Portierung zu Ausfallzeiten 
kommen kann.
6.2 MNP ist frühestens 4 Monate vor Ablauf der Rest-
laufzeit des Mobilfunkvertrages möglich.
Nach Ablauf des Vertrages ist MNP nur innerhalb 
einer Frist von 31 Tagen nach Vertragsbeendigung 
möglich. Bei außerordentlicher Kündigung des Ver-
tragsverhältnisses durch mcC besteht kein Anspruch 
auf MNP. Nach Fristablauf oder bei außerordentlicher 
Kündigung fällt die Rufnummer an mcC zurück.
6.3 Der Kunde verzichtet nach Portierung seiner Ruf-
nummer auf anteilig zuviel gezahlte Grundgebühren 
sowie nicht verbrauchte Freiminutenkontingente und 
Mindestumsätze. Der Kunde verpflichtet sich, nach 
Portierung seiner Rufnummer, sämtliche noch offenen 
Forderungen der mcC, auch aus Nachberechnung von 
International Roaming und SMS, auszugleichen.
6.4 Eine Kündigung durch den aufnehmenden Dien-
steanbieter akzeptiert mcC nur bei Vorliegen einer 
ordnungsgemäßen Vollmacht. Scheitert die Portie-
rung, bleibt die Kündigung grundsätzlich wirksam.
6.5 Bei MNP zu einem anderen Telekommunikations-
anbieter erhebt mcC eine Bearbeitungsgebühr. Der 
Preis hierfür ergibt sich aus der jeweils aktuellen Tarif- 
und Preisliste, die Vertragsbestandteil ist.
7. Kundenverzeichnis
mcC veranlasst auf Wunsch des Kunden den Eintrag 
seiner Daten in gedruckte oder elektronische Teil-
nehmerverzeichnisse sowie die Weiterleitung der 
Daten an Auskunftsdienste. Die Auskunft über Name 
und Anschrift anhand der Rufnummer (Inverssuche) 
ist hierbei grundsätzlich zulässig, sofern der Nutzer 
der Inverssuche nicht ausdrücklich widerspricht. Die 
Löschung oder Änderung von Einträgen ist jederzeit 
möglich. 
8. Wechsel des Vertragspartners und Erfüllungsort
8.1 Die mcC kann sämtliche sich aus diesem Vertrag 
ergebenden Rechte und Pflichten auf die freenet.de 
GmbH, Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg, HRB 
105353, übertragen. 
8.2 Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden ist 
der jeweilige Firmensitz der mcC.

C Gemeinsame Vertragsbestimmungen der  
freenet und der mcC für freenetMobile
Nachfolgend sind die allgemeinen Regelungen darge-
stellt, die für beide im Rahmen von freenetMobile ein-
gegangenen Vertragsverhältnisse gemeinsam gelten.

1. Haftung
1.1 freenet/mcC sind für fremde Inhalte nur dann ver-
antwortlich, a) wenn sie Kenntnis von den rechtswid-
rigen Handlungen oder den Informationen haben und 
im Falle von Schadensersatzansprüchen auch die Tat-
sachen oder Umstände kennen, aus denen die rechts-
widrige Handlung oder die Information offensichtlich 
wird und b) wenn freenet/mcC nicht unverzüglich 
tätig geworden sind, um die Information zu entfernen 
oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald freenet/
mcC diese Kenntnis erlangt haben. Vorgenanntes gilt 
sowohl für sämtliche freenet Portale als auch für die 
Inhalte in freenet Foren, Homepages, Newsgroups 
und Chat. Von den Inhalten sämtlicher Seiten, auf die 
direkte oder indirekte Verweise (sog. „Links“) aus dem 

Angebot von freenet bestehen, distanzieren sich free-
net/mcC ausdrücklich und übernehmen keinerlei Haf-
tung für diese. Für die Inhalte dieser Seiten sind die 
Anbieter der jeweiligen Seiten selbst verantwortlich. 
Dasselbe gilt für alle Inhalte der Seiten, die innerhalb 
des Angebotes von freenet in sog. „Frames“ unter ei-
ner freenet-Navigationsleiste dargestellt werden.
1.2 freenet/mcC haften nicht für Beeinträchtigungen, 
Beschränkungen oder Leistungshindernisse, sowie 
Verzögerungen und Unterbrechungen der Dienst-
leistungen, die auf Umständen außerhalb ihres Ver-
antwortungsbereiches beruhen, oder die für einen 
ordnungsgemäßen oder verbesserten Betrieb des 
Mobilfunkdienstes erforderlich sind. Insbesondere 
übernehmen freenet/mcC keine Gewähr für eine 
ununterbrochene Verfügbarkeit ihrer Dienstlei-
stungen und das jederzeitige Zustandekommen von 
Verbindungen und die konstante Aufrechterhaltung 
eines bestimmten Datendurchsatzes oder die Daten-
durchführung über ein bestimmtes Netz. Für den Fall, 
dass die Mobilfunkdienste länger als 14 Tage gestört 
sind, hat der Kunde ein außerordentliches Kündi-
gungsrecht.
1.3 freenet/mcC haften für sämtliche Schäden des 
Kunden, gleich ob aus Vertragsverletzung oder un-
erlaubter Handlung, nur nach Maßgabe der nach-
folgenden Absätze. Dies gilt nicht im Fall der Über-
nahme einer Beschaffenheitsgarantie (§ 444 BGB). 
Soweit die Haftung für freenet/mcC ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung der 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von 
freenet/mcC.
1.4 freenet/mcC haften für vorsätzlich und grob fahr-
lässig verursachte Schäden, Ansprüche nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den 
gesetzlichen Bestimmungen.
1.5 Für Schäden, die auf einfacher Fahrlässigkeit von 
freenet/mcC beruhen, haften sie nur, wenn eine we-
sentliche Vertragspflicht verletzt wurde, deren Er-
füllung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung 
die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. Im 
letztgenannten Fall haften freenet/mcC jedoch nicht 
auf nicht vorhersehbaren, nicht vertragstypischen 
Schaden.  
1.6 Dem Kunden ist bekannt, dass permanent Viren, 
Würmer, Trojaner, Spam und andere Sicherheitsrisiken 
neu bzw. weiter entwickelt werden und daher keine 
Virussoftware, Spamfilterfunktion etc. einen Compu-
ter komplett vor entsprechenden Angriffen aus dem 
Internet schützen kann. freenet weist ausdrücklich 
darauf hin, dass auch die von freenet angebotenen 
Sicherheitsprodukte keinen 100%igen Schutz vor Vi-
ren, Spam oder ähnlichen Computerangriffen bieten.  
freenet übernimmt daher keine Gewähr für die Sicher-
heit eines Dienstes vor entsprechenden Gefährdungen.
1.7 freenet/mcC weisen den Kunden darauf hin, dass 
es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Soft-
wareprogramme so zu entwickeln, dass sie in allen An-
wendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeiten. 
Daher übernehmen sie unbeschadet Teil C Ziff. 1.4 
keine Haftung für die Fehlerfreiheit von dem Kunden 
zur Verfügung gestellter bzw. verkaufter Software 
und eventueller dadurch entstandener Schäden. Ins-
besondere übernehmen freenet/mcC keine Gewähr-
leistung, dass die Produkte mit Softwareprogrammen 
Dritter zusammenarbeiten, es sei denn, das zum 
jeweiligen Produkt zugehörige Begleitmaterial sieht 
eine solche Zusammenarbeit ausdrücklich vor.
1.8 Unbeschadet vorstehender Regelungen, haften 
freenet/mcC bei Datenverlusten des Kunden nur, 
wenn der Kunde sichergestellt hat, dass die vernich-
teten Daten aus Datenmaterial, das in maschinen-
lesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem 
Aufwand rekonstruiert werden können. Die Haftung 
für Datenverluste wird auf den typischen Wiederher-
stellungsaufwand beschränkt. Diese Ziffer gilt nicht in 
den Fällen der Teil C Ziff. 1.4.
1.9 freenet/mcC übernehmen keine Gewähr für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der durch sie zur Ver-
fügung gestellten Informationen.
1.10 Eine über die vorstehend geregelte hinaus
gehende Haftung, insbesondere für mittelbare Schä-
den und Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, ist 
ausgeschlossen.
2. Datenschutz
2.1 Der Kunde gibt mit Unterzeichnung des Antrages 
sein Einverständnis, dass seine Verbindungs- und 
Entgeltdaten im Rahmen der geltenden datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen gespeichert und nach 
Prüfung des Einzelfalls mit den Netzbetreibern aus-
getauscht werden.
2.2 Personenbezogene Daten, die erforderlich sind, 
um ein Vertragsverhältnis mit dem Kunden ein-
schließlich seiner inhaltlichen Ausgestaltung zu 
begründen oder zu ändern (Bestandsdaten) sowie 
personenbezogene Daten zur Bereitstellung und Er-
bringung von Telekommunikations- oder Telediensten 
(Verkehrs- oder Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten 
oder nutzen freenet/mcC nur, wenn und soweit der 
Kunde eingewilligt hat oder eine Rechtsvorschrift es 
erlaubt. Soweit dies zur Abrechnung erforderlich ist, 
dürfen freenet/mcC Verkehrsdaten speichern und 
übermitteln. Zu den zu speichernden Verkehrsdaten 
gehören insbesondere:
2.2.1 die Rufnummer des angerufenen und des anru-
fenden Anschlusses, evtl. Berechtigungskennungen, 
die Kartennummer sowie die jeweilige Standortken-
nung,
2.2.2 den Beginn und das Ende der jeweiligen Verbin-
dung nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgel-
te davon abhängen, die übermittelten Datenmengen,
2.2.3 den vom Kunden in Anspruch genommenen Tele-
kommunikationsdienst,

2.2.4 die Endpunkte von fest geschalteten Verbin-
dungen sowie deren Beginn und Ende nach Datum 
und Uhrzeit,
2.2.5 sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung 
sowie zur Abrechnung notwendige Verbindungs-
daten.
2.3 Die Speicherung der vorstehenden unter 2.2.1 
bis 2.2.5 genannten Verkehrsdaten erfolgt bis zu  
6 Monate nach Rechnungsversand, es sei denn es wer-
den Einwendungen gegen die Rechnung erhoben. In 
einem solchen Fall dürfen die Verkehrsdaten gespei-
chert werden, bis die Einwendungen abschließend 
geklärt sind. Soweit aus technischen Gründen keine 
Verkehrsdaten gespeichert oder für den Fall, dass kei-
ne Beanstandungen erhoben wurden, gespeicherte 
Daten nach Verstreichen der in Satz 1 geregelten Frist 
oder aufgrund rechtlicher Verpflichtungen gelöscht 
worden sind, trifft freenet/mcC keine Nachweispflicht 
für die erbrachten Verbindungsleistungen, wenn der 
Kunde hierauf in der Rechnung in drucktechnisch 
deutlich gestalteter Form hingewiesen wurde.  
2.4 Der Kunde willigt darin ein, dass freenet/mcC 
seine personenbezogenen Daten an Dritte, deren 
sich freenet/mcC zur Erfüllung ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber dem Kunden bedie-
nen, übermittelt, soweit dies zur Durchführung 
des Vertragsverhältnisses mit dem Kunden bzw. zu 
Abrechnungszwecken erforderlich ist. Im Falle der 
Übertragung des Vertragsverhältnisses innerhalb des 
Konzerns stimmt der Kunde einer Weitergabe seiner 
Daten ebenfalls zu. Das Widerrufsrecht des Kunden 
gemäß Teil C Ziff. 2.10 bleibt unberührt. Soweit der 
Widerruf freenet /mcC die Vertragserfüllung unmög-
lich macht, haben freenet/mcC ein Kündigungsrecht.
2.5 Bei Erteilung eines Einzelverbindungsnachweises 
hat der Kunde alle jetzigen und zukünftigen Nutzer 
des Mobilfunkanschlusses und bei geschäftlicher 
Nutzung alle jetzigen und künftigen Mitarbeiter zu 
informieren, dass ihm die Verbindungsdaten bekannt 
gegeben werden.
2.6 Beauftragen freenet/mcC Dritte mit der Einzie-
hung der Entgeltforderungen, werden Verkehrsdaten 
und sonstige zur Ermittlung und zur Abrechnung der 
Entgelte mit dem Kunden erforderliche Daten an die-
se übermittelt, soweit es zum Einzug des Entgelts und 
der Erstellung einer Rechnung erforderlich ist. Der 
Dritte ist zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses 
verpflichtet. Gleiches gilt, soweit freenet einen ande-
ren Diensteanbieter, dessen sich freenet zur Erfüllung 
der dem Kunden geschuldeten Telekommunikations-
dienstleistungen bedient, mit der Rechnungsstellung 
und dem Forderungseinzug beauftragt.
2.7 Diensteanbieter, die mit freenet in Kooperation 
stehen und auf deren Dienste die Kunden über die 
Internetseiten zugreifen können, erhalten von freenet 
lediglich während der Nutzung die Mitgliedskennung 
des jeweiligen Kunden zum Zwecke der Abrechnung.
2.8 Sowohl Bestandsdaten als auch Verbindungs-
daten kann mcC an die freenet zur Abrechnung 
als auch zur Kundenbetreuung weitergeben. Der 
Kunde willigt darin ein, dass freenet/mcC ihre Be-
standsdaten zur Beratung des Kunden, zur Infor-
mation über neue Produkte, zur Marktforschung 
und zur Werbung (auch telefonisch) verarbeiten 
und nutzen darf, soweit dies für diese Zwecke 
erforderlich ist. Ferner willigt der Kunde in die 
Verarbeitung und Nutzung seiner Verkehrs- und 
Nutzungsdaten zur bedarfsgerechten Gestal-
tung von Telekommunikations- bzw. Telediensten 
ein. Die Daten eines Angerufenen werden dabei 
unverzüglich anonymisiert. Das jeweilige Wider-
rufsrecht des Kunden bleibt von dieser Regelung 
unberührt.
2.9 Der Kunde ist über Art, Umfang, Ort und Zweck 
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die 
Ausführung von Diensten erforderlichen personen
bezogenen Daten ausführlich unterrichtet worden. 
Der Kunde stimmt dieser Datenverarbeitung aus-
drücklich zu.
2.10 Der Kunde kann seine Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Den Widerruf 
hat der Kunde online unter Verwendung des Kontakt-
formulars unter http://widerspruch-kundendaten.
freenet.de/ zu erklären. Dem Kunden ist bekannt, 
dass eine Bearbeitung seines Widerrufs nur bei der 
Verwendung dieses Kontaktformulars unter vollstän-
diger Angabe aller erforderlichen Daten gewährleistet 
werden kann.
3. Schufa-Klausel / Wirtschaftsauskunfteien
Der Kunde willigt ein, dass freenet/mcC, der für 
den Wohnsitz des Kunden zuständigen SCHUFA-
Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für allgemeine 
Kreditsicherung) oder den weiteren Wirtschaftsaus-
kunfteien Bürgel, Verband der Vereine Creditreform 
und Creditreform Experian GmbH sowie Info Score 
Consumer Data über die Beantragung, die Aufnahme 
und Beendigung dieses Vertrages übermitteln und 
Auskünfte über den Kunden von der SCHUFA und 
o.g. Auskunfteien erhalten. Der Kunde willigt ein, 
dass freenet/mcC zum Zwecke der Bonitätsprüfung 
Auskünfte über personenbezogene Daten von ver-
bundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG 
einholen, verarbeiten und weitergeben. Unabhängig 
davon werden den o.g. Wirtschaftsauskunfteien auch 
Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung 
(z.B. Kündigung wegen Zahlungsverzugs, beantragter 
Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung, sowie 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) dieses Vertrages 
gemeldet. Diese Meldungen dürfen nach dem Bun-
desdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen von freenet/mcC, 
eines Vertragspartners der Wirtschaftsauskunfteien 
oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch 
schutzwürdige Belange des Kunden nicht beeinträch-
tigt werden. Die Wirtschaftsauskunfteien speichern 
die Daten, um den ihr angeschlossenen Kreditinsti-

tuten, Kreditkartenunternehmen, Leasinggesell-
schaften, Einzelhandelsunternehmen einschließlich 
des Versandhandels und sonstigen Unternehmen, 
die gewerbsmäßig Geld- oder Warenkredite an Kon-
sumenten geben bzw. Kommunikationsdienste anbie-
ten, Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdig-
keit von Kunden geben zu können. An Unternehmen, 
die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und einer 
der o.g. Wirtschaftsauskunfteien angeschlossen sind, 
können zum Zweck der Schuldnerermittlung Adress-
daten übermittelt werden. Die Wirtschaftsauskunf-
teien stellen die Daten ihren Vertragspartnern nur 
zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interes-
se an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Es 
werden nur objektive Daten ohne Angabe des Kredit-
gebers übermittelt; subjektive Werturteile, persön-
liche Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind 
in o.g. Wirtschaftsauskunfteien-Auskünften nicht 
enthalten. Der Kunde kann Auskunft bei den o.g. 
Wirtschaftsauskunfteien über seine ihn betreffenden 
gespeicherten Daten erhalten. Die jeweils zuständi-
gen Geschäftsstellen sind beim Kunden Service zu 
erfragen, oder aber dem ausgehändigten Merkblatt 
für Datenschutz zu entnehmen. Der Kunde willigt ein, 
dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die vorgenann-
ten Wirtschaftsauskunfteien die Daten an die dann 
zuständigen Wirtschaftsauskunfteien übermitteln.
4. Schlichtung
Dem Nutzer bleibt es vorbehalten, durch einen An-
trag bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) 
ein Schlichtungsverfahren nach § 47a TKG einzulei-
ten, wenn Uneinigkeit darüber besteht, ob freenet 
bzw. mcC eine in den §§ 43a, 45 bis 46 Abs. 2 und  
§ 84 TKG vorgesehene Verpflichtung ihm gegenüber 
erfüllt hat. 
5. Schlussbestimmungen
5.1 Es gelten ausschließlich diese AGB. Abweichende 
AGB des Kunden gelten nicht. Sie finden auch dann 
keine Anwendung, wenn freenet/mcC ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. 
5.2 Verändert sich die Höhe der gesetzlichen Umsatz-
steuer können freenet/mcC die Entgelte im Umfang 
dieser Steuererhöhungen anpassen. Eine Zustimmung 
des Kunden ist hierzu nicht erforderlich. Diese Bestim-
mung gilt nicht für Verträge über Waren oder Dienst-
leistungen (außerhalb von Dauerschuldverhältnissen), 
die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss 
geliefert oder erbracht werden sollen.
5.3 Gegen Forderungen von freenet/mcC kann der 
Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. Ein Zu-
rückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, 
wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertrags-
verhältnis beruht.
5.4 Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus den Ver-
trägen mit freenet/mcC nur nach vorheriger schrift-
licher Zustimmung durch freenet/mcC auf einen 
Dritten übertragen.
5.5 freenet/mcC sind berechtigt, diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zur Widerherstellung der Aus-
gewogenheit des Vertragsverhältnisses mit Zustim-
mung des Kunden zu ändern, sofern dies aufgrund 
unvorhersehbarer technischer, rechtlicher oder regu-
latorischer Veränderungen nach Vertragsschluss er-
forderlich wird, die freenet/mcC nicht veranlasst und 
auf die freenet/mcC keinen Einfluss haben. Wesent-
liche Regelungen des Vertrages, insbesondere solche 
über Art und Umfang der vereinbarten Leistungen, 
der Laufzeit und Regelungen zur Kündigung sind von 
dieser Änderungsbefugnis ausgenommen. 
5.6 Die Leistungsbeschreibungen und vereinbarten 
Preise können mit Zustimmung des Kunden nur geän-
dert werden, sofern die Änderung unter Berücksichti-
gung der Interessen von freenet/mcC für den Kunden 
zumutbar ist, technische, regulatorische oder kalkula-
torische Veränderungen der Marktverhältnisse nach 
Vertragsschluss dies erforderlich machen oder Dritte, 
von denen freenet/mcC notwendige Vorleistungen 
beziehen, ihr Leistungsangebot ändern oder ihre Prei-
se ändern. Eine Preisänderung ist auf den Umfang der 
Kostenänderung begrenzt.  
5.7 Die Zustimmung des Kunden zu den in Ziffer 5.5 
und 5.6 genannten Änderungen gilt als erteilt, wenn 
freenet/mcC dem Kunden die Änderung in geeigneter 
Form (schriftlich oder elektronisch) unter Einhaltung 
einer angemessenen Frist mitteilt und der Kunde der 
Änderung nicht innerhalb der in der Mitteilung ge-
setzten Frist widerspricht. freenet/mcC verpflichten 
sich, den Kunden in der Änderungsmitteilung auf die 
Folgen eines unterlassenen Widerspruchs hinzuwei-
sen. Nicht genehmigungspflichtig ist eine Änderung 
von Entgelten für Leistungen, die von Dritten erbracht 
werden. 
5.8 Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen 
Sondervermögens ist oder keinen Sitz im Inland hat, 
ist Hamburg Gerichtsstand. freenet/mcC steht es 
offen, Ansprüche bei den Gerichten des allgemeinen 
Gerichtsstandes des Kunden geltend zu machen. Ein 
ausschließlicher Gerichtsstand bleibt hiervon unbe-
rührt.
5.9 Sollte eine oder mehrere Bestimmungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der 
Vereinbarung im Übrigen nicht davon berührt.

Stand: 04.11.2008

freenetMobile Kundenservice
99076 Erfurt 

Telefon: 0180 51 90 900 (0,14 €/Min.*)) 
Telefax: 0180 51 90 900(0,14 €/Min.* )
E-Mail: http://kontakt.freenet.de
Internet: www.freenet.de
*aus dem dt. Festnetz, abweichender Mobilfunktarif


